
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 04 | 2020

Daten für die Monate  
12/2020 bis 2/2021

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.12.20, 11.1.21, 10.2.21
ESt, KSt = 10.12.20
GewSt, GrundSt = 15.2.21

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 14.12.20, 14.1.21, 15.2.21
ESt, KSt = 14.12.20
GewSt, GrundSt = 18.2.21

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 12/20 = 28.12.20
Fälligkeit Beiträge 1/21 = 27.1.21
Fälligkeit Beiträge 2/21 = 24.2.21

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

9/19 2/20 5/20 9/20
+ 0,9 % + 1,7 % + 0,5 % - 0,4 %

Für alle Steuerpflichtigen

Bonuszahlungen der gesetzlichen Krankenkassen: 
Auswirkungen auf die Einkommensbesteuerung

| Die von einer gesetzlichen Krankenkasse auf der Grundlage von § 65a Sozialge-
setzbuch (SGB) V gewährte Geldprämie (Bonus) für gesundheitsbewusstes Ver-
halten stellt auch bei pauschaler Ausgestaltung keine die Sonderausgaben min-
dernde Beitragserstattung dar. Dies gilt nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs zumindest dann, wenn durch den Bonus ein konkret der Ge-
sundheitsmaßnahme zuzuordnender finanzieller Aufwand des Steuerpflichtigen 
ganz oder teilweise ausgeglichen wird. |

◼◼ Sachverhalt

Ein gesetzlich krankenversicherter 
Steuerpflichtiger hatte von seiner 
Krankenkasse Boni für „gesundheits-
bewusstes Verhalten“ i. H. von 230 EUR 
erhalten (u. a. für einen Gesundheits-
Check-up, eine Zahnvorsorgeuntersu-
chung, die Mitgliedschaft in einem 
Sportverein sowie für den Nachweis 
eines gesunden Körpergewichts). 

Das Finanzamt behandelte die Boni we-
gen der rein pauschalen Zahlung als 
Erstattung von Krankenversicherungs-
beiträgen und minderte den Sonder-
ausgabenabzug. Dagegen wertete das 
Finanzgericht Sachsen die Zahlungen 
als Leistungen der Krankenkasse, die 
weder die Sonderausgaben beeinflus-
sen, noch als sonstige Einkünfte eine 
steuerliche Belastung auslösen.

Unter Fortentwicklung seiner bisheri-
gen Rechtsprechung zur Behandlung 
von Bonuszahlungen gemäß § 65a SGB V 
nimmt der Bundesfinanzhof eine diffe-
renzierte Betrachtung vor:

Auch pauschale Boni mindern nicht die 
Sonderausgaben und sind zudem nicht 
als steuerlich relevante Leistung der 
Krankenkasse anzusehen. Vorausset-
zung ist aber, dass die Maßnahme beim 
Steuerpflichtigen Kosten auslöst und 
die realitätsgerecht ausgestaltete Pau-
schale geeignet ist, den eigenen Auf-
wand ganz oder teilweise auszugleichen. 

Der eigene Aufwand fehlt z. B. bei 
Schutzimpfungen oder der Zahnvor-
sorge, da diese Maßnahmen bereits vom 
Basiskrankenversicherungsschutz um-
fasst sind. Hier liegt eine den Sonder-

ausgabenabzug mindernde Beitragser-
stattung der Krankenkasse vor. Gleiches 
gilt für Boni, die für den Nachweis eines 
aufwandsunabhängigen Verhaltens oder 
Unterlassens (z. B. Body-Mass-Index, 
Nichtraucherstatus) gezahlt werden. 

Quelle | BFH-Urteil vom 6.5.2020, Az. X R 
16/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 217591; 
BFH, PM Nr. 36/20 vom 27.8.2020
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Für alle Steuerpflichtigen

Keine außergewöhnlichen Belastungen:  
Prozesskosten wegen Baumängeln am Eigenheim

| Prozesskosten, die wegen Baumängeln bei der Errichtung eines selbst genutz-
ten Eigenheims entstanden sind, sind nicht als außergewöhnliche Belastungen 
steuerlich abzugsfähig. Weder der Erwerb eines Einfamilienhauses noch Bau-
mängel sind nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz in die-
sem Sinne unüblich. |

Hintergrund: Aufwendungen für die 
Führung eines Rechtsstreits (Prozess-
kosten) sind nach § 33 Abs. 2 S. 4 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) vom Ab-
zug als außergewöhnliche Belastungen 
ausgeschlossen – es sei denn, es han-
delt sich um Aufwendungen ohne die 
der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren und 
seine lebensnotwendigen Bedürfnisse 
in dem üblichen Rahmen nicht mehr 
befriedigen zu können.

◼◼ Sachverhalt

Eheleute beauftragten ein Bauunter-
nehmen mit der Errichtung eines Zwei-
familienhauses mit Unterkellerung auf 
einem in ihrem Eigentum stehenden 
Grundstück. Wegen gravierender Pla-
nungs- und Ausführungsfehler gingen 
die Steuerpflichtigen gegen das Unter-
nehmen gerichtlich vor und zahlten im 
Streitjahr Gerichts-/Rechtsanwalts-
kosten von rund 13.700 EUR. In ihrer 
Steuererklärung machten sie die Pro-
zesskosten als außergewöhnliche Be-
lastungen geltend und wiesen auf ihre 
extrem angespannte finanzielle Situa-
tion hin – letztlich aber ohne Erfolg. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
stellte zwar fest, dass die mit den Ge-
richtsverfahren verfolgten Ansprüche 
für die Steuerpflichtigen von erhebli-
cher wirtschaftlicher Bedeutung wa-
ren. Jedoch bestand für sie zu keiner 
Zeit die Gefahr, die Existenzgrundlage 
zu verlieren oder die lebensnotwendi-
gen Bedürfnisse nicht mehr befriedi-
gen zu können. Das Baugrundstück 
war nicht lebensnotwendig und hätte 
notfalls verkauft werden können.

Außerdem waren die Aufwendungen 
nicht außergewöhnlich. Denn der Er-
werb eines Einfamilienhauses ist steu-
erlich ein Vorgang der normalen Le-
bensführung. 

Beachten Sie | Auch Baumängel sind 
nicht unüblich, sodass Prozesskosten 
wegen solcher Mängel grundsätzlich 
nicht als außergewöhnliche Belastun-
gen abgezogen werden können. 

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
7.5.2020, Az. 3 K 2036/19, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 217027; FG Rheinland-Pfalz, PM vom 
22.7.2020

Für Unternehmer

Vergabe einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
setzt einen schriftlichen Antrag voraus

| Unternehmer benötigen eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 
für den Waren- oder Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU. Das Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) hat aktuell mitgeteilt, dass vermehrt Anträge auf Vergabe 
einer USt-IdNr. bzw. Mitteilung der dazu gespeicherten Daten eingehen. Daher weist 
das BZSt darauf hin, dass die Vergabe der USt-IdNr. ausschließlich auf schriftlichen 
Antrag erfolgt. Dies gilt auch für allgemeine Fragen zur Vergabe bzw. zu allen Fragen 
hinsichtlich der gespeicherten Daten oder der Eintragung von Euroadressen. |

Der Antrag muss folgende Informatio-
nen enthalten:

 • Name/Anschrift des Antragstellers,
 • Finanzamt, bei dem das Unterneh-

men geführt wird, 
 • Steuernummer, unter der das Un-

ternehmen geführt wird.

Beachten Sie | Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Bearbeitung des Antrags 
ist, dass der Antragsteller als Unter-
nehmer bei seinem Finanzamt umsatz-
steuerlich geführt wird und dem BZSt 
diese Daten bereits übermittelt wurden.

Quelle | BZSt, Meldung vom 11.9.2020 „Vergabe 
der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“

Für alle Steuerpflichtigen

Broschüre mit  
Steuertipps für  
Existenzgründer

| Das Finanzministerium Nordrhein-
Westfalen hat seine Broschüre mit 
Steuertipps für Existenzgründer aktu-
alisiert (Stand: Februar 2020). Neben 
wichtigen steuerlichen Aspekten bei 
der Existenzgründung enthält die rund 
70-seitige Broschüre darüber hinaus 
auch Informationen zum Gründungs-
zuschuss und zeigt, wie eine ord-
nungsgemäße (umsatzsteuerliche) 
Rechnung aussehen muss. Die Bro-
schüre kann unter www.iww.de/s3054 
heruntergeladen werden. |

Für Arbeitgeber

Freie Unterkunft  
und Verpflegung:  
Voraussichtliche  
Sachbezugswerte 2021

| Die Sachbezugswerte für freie oder 
verbilligte Verpflegung und Unterkunft 
werden jährlich an die Entwicklung der 
Verbraucherpreise für diese Leistungen 
angepasst. Der nun vorliegende Entwurf 
mit den Sachbezugswerten für 2021 be-
darf noch der Zustimmung des Bundes-
rats. Mit Änderungen ist aber für ge-
wöhnlich nicht mehr zu rechnen. |

In 2021 soll der Sachbezugswert für 
freie Unterkunft 237 EUR monatlich (in 
2020 = 235 EUR) betragen. Der monat-
liche Sachbezugswert für Verpflegung 
soll um 5 EUR auf 263 EUR steigen.

Aus dem monatlichen Sachbezugswert 
für Verpflegung abgeleitet, ergeben sich 
nachfolgende Sachbezugswerte für die 
jeweiligen Mahlzeiten:

◼◼  Sachbezugswerte für 2021  
(Werte für 2020 in Klammern)

Mahlzeit monatlich kalender-
täglich

Frühstück 55 EUR  
(54 EUR) 

1,83 EUR  
(1,80 EUR)

Mittag- bzw. 
Abendessen

104 EUR  
(102 EUR)

3,47 EUR  
(3,40 EUR)

Quelle | Entwurf der Verordnung zur Ände-
rung der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung und der Unfallversicherungsobergren-
zenverordnung
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Für alle Steuerpflichtigen

Unterhaltshöchstbetrag für Kinder: Keine Kürzung 
trotz Haushaltsgemeinschaft mit dem Lebensgefährten

| Leistungen von Eltern für den Unterhalt ihres in Ausbildung befindlichen Kin-
des, für das kein Anspruch auf Kindergeld (mehr) besteht, sind im Rahmen der 
gesetzlichen Höchstbeträge als außergewöhnliche Belastungen steuermindernd 
zu berücksichtigen. Lebt das Kind mit einem Lebensgefährten, der über ausrei-
chendes Einkommen verfügt, in einem gemeinsamen Haushalt, ist der Höchstbe-
trag nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht zu kürzen. |

Hintergrund 

Der Unterhaltshöchstbetrag für 2020 
beträgt 9.408 EUR zuzüglich übernom-
mener Basisbeiträge der Kranken- und 
Pflegeversicherung. 

Anzurechnen sind jedoch die eigenen 
Einkünfte oder Bezüge der unterhalte-
nen Person, soweit diese 624 EUR jähr-
lich übersteigen. 

Zudem darf die unterhaltene Person nur 
ein geringes Vermögen besitzen. Nach 
Auffassung der Finanzverwaltung ist ein 
Vermögen von mehr als 15.500 EUR 
grundsätzlich schädlich (ein angemes-
senes Hausgrundstück bleibt jedoch 
außen vor).

◼◼ Sachverhalt

Eltern machten Unterhaltsaufwen-
dungen für ihre studierende Tochter 
(T), die mit ihrem Lebensgefährten (LG) 
in einer gemeinsamen Wohnung lebte, 
steuermindernd geltend. Das Finanz-
amt erkannte diese jedoch nur zur 
Hälfte an, da auch der LG wegen der 
bestehenden Haushaltsgemeinschaft 
zum Unterhalt der T beigetragen habe 
– allerdings zu Unrecht, wie das Finanz-
gericht Sachsen und letztlich auch der 
Bundesfinanzhof entschieden.

Eine Aufteilung des Unterhaltshöchst-
betrags auf mehrere Personen kommt 
nur in Betracht, wenn jeder von ihnen 
gegenüber dem Unterhaltsempfänger 
gesetzlich unterhaltsverpflichtet ist 
oder der Unterhaltsempfänger einer 
unterhaltsberechtigten Person gleich-
gestellt ist. Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass bei einer Unterhaltsge-
währung durch mehrere Steuerpflich-
tige kein höherer Betrag anerkannt 
wird als bei der Gewährung durch eine 
Einzelperson.

Im Streitfall lagen die Voraussetzungen 
für eine Aufteilung des Höchstbetrags 
nicht vor. Dabei stellte der Bundesfi-

nanzhof u. a. darauf ab, dass zwischen 
den Partnern keine sozialrechtliche Be-
darfsgemeinschaft bestand, die eine  
– der gesetzlichen Unterhaltspflicht 
gleichzusetzende – konkrete Beistands-
verpflichtung des LG für T hätte be-
gründen können. Denn T war wegen 
ihrer eigenen Einnahmen und den Un-
terhaltsleistungen ihrer Eltern nicht 
hilfsbedürftig.

Es lagen auch keine Unterhaltsleistun-
gen des LG vor, die als den Unterhalts-
höchstbetrag mindernde eigene Bezüge 
der T hätten angesetzt werden können. 
Denn LG hat an T keine Unterhaltszah-
lungen geleistet. Vielmehr haben LG 
und T die Kosten des gemeinsamen 
Haushalts jeweils zur Hälfte getragen. 
T hatte die Miete für die gemeinsame 
Wohnung aus den Unterhaltsleistungen 
ihrer Eltern bestritten. LG hatte einen 
entsprechenden Beitrag für die darüber 
hinausgehenden Kosten des gemeinsa-
men Haushalts aufgewandt. 

Beachten Sie | Unerheblich ist inso-
weit, dass LG die gemeinsame Woh-
nung angemietet hatte und damit allei-
niger Schuldner des Vermieters war. 

Verfügen unverheiratete Lebensgefähr-
ten, die in einem gemeinsamen Haus-
halt leben, jeweils über auskömmliche 
finanzielle Mittel zur Deckung des eige-
nen Lebensbedarfs, ist regelmäßig da-
von auszugehen, dass sie sich einander 
keine Leistungen zum Lebensunterhalt 
gewähren. Vielmehr kommt jeder für 
den eigenen Lebensunterhalt (durch die 
Übernahme der hälftigen Haushaltskos-
ten) auf. Woraus die „eigenen“ finanziel-
len Mittel stammen, insbesondere ob es 
sich um (steuerbare) Einkünfte, Bezüge 
oder Unterhaltsleistungen Dritter han-
delt, ist insoweit unerheblich.

Quelle | BFH-Urteil vom 28.4.2020, Az. VI R 
43/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 217682; 
BFH, PM Nr. 37/20 vom 3.9.2020

Für Arbeitgeber

Elektronische Lohnsteuer-
bescheinigung: Muster 
für 2021 veröffentlicht

| Das Bundesfinanzministerium hat das 
Muster für den Ausdruck der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung für 
das Kalenderjahr 2021 veröffentlicht. |

Der Ausdruck der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung kann vom amtli-
chen Muster abweichen, wenn er sämt-
liche Angaben in gleicher Reihenfolge 
enthält und in Format und Aufbau dem 
bekannt gemachten Muster entspricht.

Quelle | BMF, Bekanntmachung vom 9.9.2020, 
Az. IV C 5 - S 2533/19/10030 :002

Für Unternehmer

Neue Pauschbeträge  
für unentgeltliche  
Wertabgaben
(Sachentnahmen) 2020

| Durch das (Erste) Corona-Steuerhilfe-
gesetz ist für nach dem 30.6.2020 und 
vor dem 1.7.2021 erbrachte Restaurant- 
und Verpflegungsdienstleistungen (mit 
Ausnahme von Getränken) der ermä-
ßigte Umsatzsteuersatz anzuwenden. 
Und das wirkt sich auch auf die für das 
Jahr 2020 geltenden Pauschbeträge für 
unentgeltliche Wertabgaben (Sachent-
nahmen) aus. Das Bundesfinanzminis-
terium hat nun eine Unterteilung in zwei 
Halbjahre vorgenommen. |

Hintergrund 

Die Pauschbeträge bieten dem Steuer-
pflichtigen die Möglichkeit, Warenent-
nahmen monatlich pauschal zu verbu-
chen. Sie entbinden ihn damit von der 
Aufzeichnung vieler Einzelentnahmen.

Zu- oder Abschläge zur Anpassung an 
die individuellen Verhältnisse sind un-
zulässig. Wurde der Betrieb jedoch we-
gen einer landesrechtlichen Verord-
nung, einer kommunalen Allgemeinver-
fügung oder einer behördlichen Anwei-
sung vollständig wegen der Corona-Pan-
demie geschlossen, kann ein zeitanteili-
ger Ansatz der Pauschbeträge erfolgen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 27.8.2020, Az. 
IV A 4 - S 1547/19/10001 :001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 217812
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Für Vermieter

Abbruchkosten:  
Wie ermittelt sich der 
Werbungskostenabzug? 
| Wie sind die Abbruchkosten und der 
Restwert eines Gebäudes zu beurtei-
len, das zuvor zeitweise vollständig ver-
mietet und zeitweise teilweise selbst 
genutzt wurde? Das Finanzgericht 
Münster vertritt hier die Auffassung, 
dass eine Aufteilung sowohl nach dem 
räumlichen als auch nach dem zeitli-
chen Nutzungsumfang erfolgen muss. 
Zur Rechtsfortbildung hat das Finanz-
gericht die Revision zum Bundesfinanz-
hof zugelassen. |

Hintergrund: Wird ein Gebäude ganz 
oder teilweise abgerissen und durch ein 
neues Gebäude ersetzt, kann es sich 
bei den Abbruchkosten und dem Rest-
buchwert des alten Gebäudes um so-
fort abziehbare oder um aktivierungs-
pflichtige Aufwendungen handeln. 
Diesbezüglich unterscheidet die Recht-
sprechung im Ausgangspunkt danach, 
ob das Gebäude bereits mit Abbruchab-
sicht erworben worden ist. 

Für den vom Finanzgericht Münster 
entschiedenen Fall (Erwerb ohne Ab-
bruchabsicht) sind neben den Abbruch-
kosten auch die Restwerte des Gebäu-
des als Werbungskosten abzugsfähig  
– und zwar auch dann, wenn das abge-
rissene Gebäude objektiv technisch 
oder wirtschaftlich noch nicht ver-
braucht ist. 

Nach Ansicht des Finanzgerichts ist je-
doch eine Aufteilung (sowohl zeitanteilig 
als auch nach der Art der Nutzung der 
Flächen) vorzunehmen. Im Streitfall zog 
das Finanzgericht die gesamte Nut-
zungsdauer des Objekts seit der An-
schaffung heran. Von diesen 57 Monaten 
entfielen 31 Monate auf eine vollständige 
Vermietung und 26 Monate auf eine flä-
chenmäßig anteilige Vermietung zu  
78,4 %. Dies führte zu einer privaten 
Veranlassung des Abbruchs von 9,8 %. 

Beachten Sie | Nach den allgemeinen 
Grundsätzen zum Veranlassungsprinzip 
ist, so das Finanzgericht Münster, eine 
private Veranlassung von unter 10 % 
steuerlich unerheblich. Somit waren die 
Kosten in vollem Umfang abzugsfähig.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 21.8.2020, Az. 
4 K 855/19 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
217852

Für Unternehmer

Vorsteuerabzug: Finanzverwaltung positioniert sich 
endlich zur rückwirkenden Rechnungsberichtigung

| Wird der Vorsteuerabzug wegen einer unvollständigen Rechnung in einer Be-
triebsprüfung versagt, kann dies zu hohen Nachzahlungszinsen führen. Unter ge-
wissen Voraussetzungen haben hier sowohl der Europäische Gerichtshof als auch 
der Bundesfinanzhof Abhilfe geschafft, indem sie eine rückwirkende Rechnungsbe-
richtigung ermöglicht haben. In der Praxis wartete man seit Jahren auf eine Positi-
onierung durch die Finanzverwaltung, die nun erfolgt ist. Unter Bezugnahme auf die 
jüngere Rechtsprechung stellt das Bundesfinanzministerium in einem 13 Seiten 
starken Schreiben wichtige Punkte heraus. |

Vorsteuerabzug ohne  
ordnungsgemäße Rechnung

Ein Vorsteuerabzug setzt voraus, dass 
der Unternehmer eine nach §§ 14, 14a 
Umsatzsteuergesetz (UStG) ausgestellte 
Rechnung besitzt. Das Bundesfinanzmi-
nisterium stellt in seinem Schreiben an 
mehreren Stellen heraus, dass ein Vor-
steuerabzug auch weiterhin den Besitz 
einer Rechnung voraussetzt. 

Erfüllt eine Rechnung nicht alle formel-
len Voraussetzungen und wurde sie auch 
nicht berichtigt, kann ein Vorsteuerab-
zug aber ausnahmsweise zulässig sein, 
wenn die Finanzverwaltung über sämtli-
che Angaben verfügt, um die materiellen 
Voraussetzungen zu überprüfen.

Der Unternehmer kann durch objektive 
Nachweise belegen, dass ihm andere 
Unternehmer tatsächlich Gegenstände 
oder Dienstleistungen geliefert bzw. er-
bracht haben, für die er die Umsatz-
steuer entrichtet hat.

MERKE | Es besteht keine Pflicht der 
Finanzbehörden, fehlende Informatio-
nen von Amts wegen zu ermitteln. 
Zweifel und Unklarheiten wirken zu-
lasten des Unternehmers.

Berichtigung oder Stornierung  
und Neuerteilung

Gelingt dem Unternehmer kein objekti-
ver Nachweis, kann er auch eine berich-
tigte Rechnung vorlegen. Eine Berichti-
gung kann auch dadurch erfolgen, dass 
der Rechnungsaussteller die ursprüng-
liche Rechnung storniert und eine neue 
Rechnung ausstellt.

Beachten Sie | Eine Rechnungsbe-
richtigung erfordert eine spezifische 
und eindeutige Bezugnahme auf die 
ursprüngliche Rechnung.

Ein Dokument ist nur dann eine rück-
wirkend berichtigungsfähige Rech-
nung, wenn es gewisse Mindestangaben 
enthält – und zwar zum Rechnungsaus-
steller, zum Leistungsempfänger, zur 
Leistungsbeschreibung, zum Entgelt 
und zur gesondert ausgewiesenen Um-
satzsteuer. Hierfür reicht es aus, dass 
die Angaben nicht in so hohem Maße un-
bestimmt, unvollständig oder offen-
sichtlich unzutreffend sind, dass sie feh-
lenden Angaben gleichstehen. 

Beispielsweise muss die Leistungsbe-
schreibung so konkret sein, dass die er-
brachte Leistung und ein Bezug zum 
Unternehmen des Leistungsempfän-
gers erkennbar sind. Eine allgemein ge-
haltene Angabe wie z. B. „Produktver-
käufe“, die es nicht ermöglicht, die ab-
gerechnete Leistung eindeutig und leicht 
nachprüfbar festzustellen, reicht nicht.

Wird eine Rechnung mit Rückwirkung 
berichtigt, ist das Recht auf Vorsteuer-
abzug grundsätzlich für den Besteue-
rungszeitraum auszuüben, in dem die 
Leistung bezogen wurde und die ur-
sprüngliche Rechnung vorlag. 

Abweichend hiervon kann bei einem zu 
niedrigen Steuerausweis in der ur-
sprünglichen Rechnung das Recht auf 
Vorsteuerabzug in einer bestimmten 
Höhe erst dann ausgeübt werden, wenn 
der Leistungsempfänger im Besitz ei-
ner Rechnung ist, die einen Steuerbe-
trag in dieser Höhe ausweist.

Beachten Sie | Eine Rechnungsbe-
richtigung ist kein rückwirkendes Er-
eignis nach § 175 Abs. 1 Nr. 2 Abgaben-
ordnung. Somit ist eine steuerlich wirk-
same Berichtigung nur so lange mög-
lich, wie die ursprüngliche Veranlagung 
verfahrensrechtlich noch änderbar ist.

Quelle | BMF-Schreiben vom 18.9.2020, Az. III 
C 2 - S 7286-a/19/10001 :001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 217987
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Für Unternehmer

Bauabzugsteuer bei Errichtung von  
Freiland-Fotovoltaikanlagen

| Bauabzugsteuer kann auch für die Errichtung von Freiland-Fotovoltaikanlagen 
anfallen, da die Begriffe Bauwerk und Bauleistung normspezifisch auszulegen 
sind. Die der Bauabzugsteuer unterliegenden Bauwerke sind insbesondere nicht 
auf Gebäude oder unbewegliche Wirtschaftsgüter beschränkt, sondern kommen 
auch bei Scheinbestandteilen, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen in 
Betracht. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

Hintergrund

Bestimmte Leistungsempfänger haben 
für im Inland erbrachte Bauleistungen 
einen Steuerabzug in Höhe von 15 % 
des Rechnungsbetrags einzubehalten 
und an das Finanzamt abzuführen (§ 48 
Einkommensteuergesetz [EStG]). Ab-
zugsverpflichtet sind alle Unternehmer 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 
(UStG) und alle juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts. 

Beachten Sie | Bauleistungen sind 
nach der Legaldefinition des § 48 Abs. 1 
S. 3 EStG alle Leistungen, die der Her-
stellung, Instandsetzung, Instandhal-
tung, Änderung oder Beseitigung von 
Bauwerken dienen.

Von der Abzugsverpflichtung wird abge-
sehen, wenn der Leistende eine Frei-
stellungsbescheinigung vorlegt. Liegt 
diese nicht vor und die Gegenleistung 
übersteigt im laufenden Kalenderjahr 
nicht den Betrag von 5.000 EUR, muss 
ebenfalls kein Steuerabzug erfolgen. Die 
Freigrenze erhöht sich auf 15.000 EUR, 
wenn der Leistungsempfänger aus-
schließlich steuerfreie Umsätze nach § 4 
Nr. 12 S. 1 UStG (Vermietungsumsätze) 
ausführt.

◼◼ Sachverhalt

Ein deutsches Unternehmen beauf-
tragte eine in Spanien ansässige Firma, 
um auf einem gepachteten Grundstück 
im Inland eine Freiland-Fotovoltaikan-
lage zu errichten. Der Vertrag umfasste 
die Planung und Lieferung sowie den 
Aufbau der gesamten Anlage ein-
schließlich der Solarpanele, Stützen, 
Streben, Schaltanlagen etc. Zu den Ver-
pflichtungen gehörten auch der Bau 
von Schotterpisten und Gräben, Ze-
mentarbeiten, das Einrammen von 
Pfählen in den Boden, um daran die 
Module der Fotovoltaikanlage zu be-
festigen, sowie die Einebnung und teil-
weise Betonierung von Flächen, um die 
in Betoncontainern gelieferten Trafo-
stationen aufzustellen.

Die spanische Firma legte keine Frei-
stellungsbescheinigung vor bzw. hatte 
eine solche auch nicht beantragt.

Nach Fertigstellung der Anlage for-
derte das Finanzamt das Unterneh-
men auf, Bauabzugsteuer anzumel-
den und abzuführen – und zwar zu 
Recht, wie nun der Bundesfinanzhof 
befand. 

Freiland-Fotovoltaikanlagen sind grund-
sätzlich eigenständige Bauwerke im 
Sinne des § 48 Abs. 1 S. 3 EStG. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn die einzelnen 
Solarmodule auf in die Erde eingelasse-
nen Pfählen errichtet und mit diesen fest 
verbunden werden. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
ist bei der Bauabzugsteuer – wie schon 
beim Begriff Bauwerk – eine weite Aus-
legung des Begriffs Bauleistung gebo-
ten. Die Baubetriebe-Verordnung bietet 
einen zutreffenden Ansatzpunkt zur 
Konkretisierung der Bauleistungen. Sie 
enthält eine detaillierte Aufzählung 
denkbarer Bautätigkeiten, um diese in 
Bezug auf Fördermaßnahmen in be-
günstigte und nicht begünstigte Tätig-
keiten aufzuteilen. 

Allerdings ist diese Aufzählung für Zwe-
cke der Bauabzugsteuer nicht abschlie-
ßend. Als zusätzlicher Anknüpfungs-
punkt kann deshalb auch die vom Statis-
tischen Bundesamt herausgegebene 
Klassifikation der Wirtschaftszweige, 
Ausgabe 2008 (WZ 2008) einbezogen 
werden, die in Abschnitt F ebenfalls eine 
detaillierte Aufzählung der Tätigkeiten 
des Baugewerbes enthält.

Beachten Sie | Ob die Einkünfte des 
Leistenden in Deutschland steuerpflich-
tig sind, spielt für die Bauabzugsteuer 
grundsätzlich keine Rolle.

Quelle | BFH-Urteil vom 7.11.2019, Az. I R 
46/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 216755

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Keine 
Kleinunternehmer-
regelung bei Wohnsitz 
im Ausland

| Der Bundesfinanzhof hat klarge-
stellt, dass die umsatzsteuerliche 
Kleinunternehmerregelung auf solche 
Unternehmer beschränkt ist, die im 
Mitgliedstaat der Leistungserbringung 
ansässig sind. |

Hintergrund: Kleinunternehmer müssen 
keine Umsatzsteuer in Rechnung stel-
len, wenn der Umsatz im laufenden Jahr 
voraussichtlich maximal 50.000 EUR be-
trägt und darüber hinaus im Vorjahr 
nicht mehr als 22.000 EUR betragen hat. 
Bei Anwendung dieses Wahlrechts ent-
fällt jedoch auch der Vorsteuerabzug.

Die Ansässigkeit setzt eine dauernde 
Präsenz im Aufnahmemitgliedstaat vor-
aus. Diese Präsenz muss nach außen 
erkennbar sein, etwa durch Geschäfts-
räume und Personal. 

Die Vermietung einer Wohnung ist (je-
denfalls für die Anwendung der Klein-
unternehmerregelung) weder als an-
sässigkeits- noch als niederlassungs-
begründend anzusehen.

Quelle | BFH-Urteil vom 12.12.2019, Az. V R 
3/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 215657

Für Arbeitnehmer

Rentenversicherungs-
pflicht im Minijob: Das  
ist bei einer Befreiung  
zu beachten!

| Minijobber sind rentenversiche-
rungspflichtig und haben dadurch in 
der Rentenversicherung die gleichen 
Ansprüche wie alle anderen Beschäf-
tigten auch. Sie haben jedoch die Mög-
lichkeit, sich von der Zahlung eigener 
Beiträge zu befreien. Darauf hat jüngst 
die Minijob-Zentrale (Meldung vom 
10.8.2020) hingewiesen. |

Wollen Minijobber keine eigenen Bei-
träge zahlen und sich von der Renten-
versicherungspflicht befreien, müssen 
sie dies bei ihrem Arbeitgeber schrift-
lich beantragen. Weitere Informationen 
hat die Minijob-Zentrale zusammenge-
stellt (unter www.iww.de/s4062). 
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Für alle Steuerpflichtigen

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Neues zum Abzug 
von Pflegekosten für Angehörige

| Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg musste sich jüngst mit der Frage be-
schäftigen, ob Kosten der ambulanten Pflege für die Betreuung der Mutter als 
haushaltsnahe Dienstleistung geltend gemacht werden können, wenn die Mutter 
in einem eigenen Haushalt lebt? Im Ergebnis hat das Finanzgericht diese Frage 
verneint. Es hat allerdings die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. |

Hintergrund: Für haushaltsnahe Be-
schäftigungsverhältnisse, haushalts-
nahe Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen können Steuerpflichtige 
nach § 35a Einkommensteuergesetz 
(EStG) eine Steuerermäßigung in Höhe 
von 20 % der Aufwendungen geltend 
machen. Im Einzelnen gelten folgende 
Höchstbeträge:

 • maximal 4.000 EUR für haushalts-
nahe Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistungen 
sowie Pflege- und Betreuungsleis-
tungen,

 • maximal 510 EUR für haushalts-
nahe Beschäftigungsverhältnisse 
bei geringfügig Beschäftigten sowie

 • maximal 1.200 EUR für die Inan-
spruchnahme von Handwerker-
leistungen.

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall lebte die Mutter der Steu-
erpflichtigen in einem eigenen Haus-
halt, rund 100 km vom Wohnort der 
Tochter entfernt. Sie bedurfte Hilfe für 
Einkäufe und Wohnungsreinigung und 
bezog eine Rente sowie ergänzende 
Leistungen der Sozialhilfe. Mit einer 
Sozialstation wurde eine Vereinbarung 
zur Erbringung von Pflegeleistungen 
abgeschlossen. Im Vertrag ist die Mut-
ter als Leistungsnehmerin aufgeführt, 
der Vertrag wurde jedoch von der 
Tochter unterschrieben. Die Rechnun-
gen, die die Mutter als Rechnungs-
empfängerin auswiesen, wurden der 
Tochter übersandt und von dieser 
durch Banküberweisung beglichen.

In der Steuererklärung machte die 
Tochter die Aufwendungen geltend, 
was das Finanzamt und in der Folge 
auch das Finanzgericht Berlin-Bran-
denburg ablehnten.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
führte zunächst aus, dass ein Abzug als 
außergewöhnliche Belastung (§ 33 
EStG) an der zumutbaren Eigenbelas-
tung scheiterte. Ein Abzug als Unter-

haltsleistungen war letztlich wegen der 
Einkünfte und Bezüge der Mutter nicht 
möglich.

Die Steuerermäßigung nach § 35a EStG 
setzt, so das Finanzgericht, nicht voraus, 
dass der in der Rechnung aufgeführte 
Leistungsempfänger und der Zahlende 
identisch sein müssen. Dennoch ver-
sagte das Finanzgericht die Steuerer-
mäßigung – und zwar aus folgendem 
Grund: „Pflege- und Betreuungsleis-
tungen für ambulante Pflege außerhalb 
des Haushalts des Steuerpflichtigen 
sind ... nicht abziehbar. Im Ergebnis 
können daher zwar die Aufwendungen 
für die ambulante Pflege eines Angehö-
rigen, der im Haushalt des Steuer-
pflichtigen lebt, nicht aber für die ambu-
lante Pflege eines Angehörigen, der in 
seinem eigenen Haushalt lebt, abgezo-
gen werden.“

Beachten Sie | Das Finanzgericht hält 
es für klärungsbedürftig, ob Kosten für 
die Pflege von Angehörigen, die in ei-
nem eigenen Haushalt leben, nach  
§ 35a EStG als haushaltsnahe Dienst-
leistungen abziehbar sind – und falls ja, 
ob der Abzug voraussetzt, dass die 
Rechnung auf den Steuerpflichtigen 
ausgestellt ist. Daher hat das Finanzge-
richt die Revision zugelassen, die von 
der Steuerpflichtigen auch eingelegt 
wurde. 

MERKE | Die Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs darf mit Spannung er-
wartet werden. Dabei geht es auch 
darum, ob bzw. inwieweit der Bundes-
finanzhof seine Entscheidung aus 
2019 präzisieren wird, wonach die 
Steuerermäßigung nur von dem Steu-
erpflichtigen beansprucht werden 
kann, dem Aufwendungen wegen sei-
ner eigenen Unterbringung in einem 
Heim oder zu seiner eigenen dauern-
den Pflege erwachsen.

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
11.12.2019, Az. 3 K 3210/19, Rev. BFH Az. VI R 
2/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 215161; 
BFH-Urteil vom 3.4.2019, Az. VI R 19/17

Für Arbeitgeber

Sozialversicherungs-
pflicht: Kommanditist 
einer KG kann abhängig 
beschäftigt sein

| Ob der Kommanditist einer Komman-
ditgesellschaft (KG) im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses sozialver-
sicherungspflichtig mitarbeitet oder ob 
er in seiner ausgeübten Tätigkeit selbst 
handelnder Mitunternehmer ist, beur-
teilt sich nach den Besonderheiten des 
Einzelfalls. Darauf hat das Landessozi-
algericht Baden-Württemberg hinge-
wiesen und einen Kommanditisten im 
Streitfall als abhängig Beschäftigten 
eingestuft. |

Für die Abgrenzung kommt es nach 
Ansicht des Landessozialgerichts Ba-
den-Württemberg darauf an, 

 • ob das Tätigwerden des Komman-
ditisten auf der Verpflichtung als 
Gesellschafter beruht, d. h., ob 
sich die Pflicht zur Arbeitsleistung 
ausschließlich und unmittelbar 
aus dem Gesellschaftsverhältnis 
ergibt oder 

 • ob seine Tätigkeitspflicht auf ei-
nem Vertrag über eine Mitarbeit 
gründet. 

Gemessen daran war der Kommanditist 
im Streitfall im Rahmen eines abhängi-
gen Beschäftigungsverhältnisses für 
die KG tätig. 

Der Gesellschaftsvertrag begründete 
keine Dienstleistungspflicht des Kom-
manditisten. Es war nicht geregelt, 
dass die Kommanditisten mitarbeiten 
mussten. Der Kommanditist wurde 
vielmehr aufgrund einer eigenständi-
gen Rechtsbeziehung mit der KG tätig. 
Das wird auch dadurch belegt, dass 
nicht alle Kommanditisten der KG eine 
Tätigkeitsvergütung erhielten. Eine sol-
che erhielten nur die mitarbeitenden 
Kommanditisten. 

Beachten Sie | Des Weiteren war der 
Kommanditist in den Betrieb der KG 
funktionsgerecht dienend eingeglie-
dert und trug auch nur ein begrenztes 
Unternehmerrisiko.

Quelle | LSG Baden-Württemberg, Urteil 
vom 22.7.2020, Az. L 5 BA 4158/19, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 217303
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Für alle Steuerpflichtigen

Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende auch im 
Trennungsjahr möglich?

| Alleinerziehende Steuerpflichtige, die 
im gemeinsamen Haushalt mit ihrem 
Kind leben, erhalten auf Antrag einen 
Entlastungsbetrag nach § 24b Einkom-
mensteuergesetz (EStG), der von der 
Summe der Einkünfte abgezogen bzw. 
im Lohnsteuerverfahren berücksichtigt 
wird. Dieser Betrag wurde kürzlich 
durch das Zweite Corona-Steuerhilfege-
setz (BGBl I 2020, S. 1512) von 1.908 EUR 
auf 4.008 EUR erhöht (gilt für 2020 und 
2021). In diesem Zusammenhang stellt 
sich eine interessante Frage: Ist ein 
Entlastungsbetrag auch im Trennungs-
jahr möglich? |

Hat sich ein Steuerpflichtiger z. B. im 
Laufe des Jahres 2020 von seinem Ehe-
gatten getrennt und beantragt anschlie-
ßend den anteiligen Entlastungsbetrag, 
wird das Finanzamt aufgrund der Wei-
sungslage des Bundesfinanzministeri-
ums ablehnen. Denn anspruchsberech-
tigt sind grundsätzlich nur Steuerpflich-
tige, die nicht die Voraussetzungen für 
das Splitting-Verfahren erfüllen. Als al-
leinstehend i. S. des § 24b EStG gelten 
danach verheiratete Steuerpflichtige, 
wenn sie seit mindestens dem vorange-
gangenen Veranlagungszeitraum dau-
ernd getrennt leben.

Das Finanzgericht Niedersachsen ist 
da anderer Meinung: Der Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende kann bei 
Wahl der Einzelveranlagung im Tren-
nungsjahr zeitanteilig für die Monate 
des Alleinstehens gewährt werden. 
Steuerpflichtige haben im Trennungs-
jahr die Wahl zwischen der Zusammen-
veranlagung und keinem Entlastungs-
betrag und der Einzelveranlagung mit 
anteiligem Entlastungsbetrag.

PRAXISTIPP | Ist die Einzelveranla-
gung mit anteiligem Entlastungsbetrag 
günstiger als die Zusammenveranla-
gung, sollte der Entlastungsbetrag be-
antragt werden. Lehnt das Finanzamt 
ab, muss dann unter Verweis auf das 
beim Bundesfinanzhof anhängige Ver-
fahren Einspruch eingelegt werden. 

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
18.2.2020, Az. 13 K 182/19, Rev. BFH Az. III R 
17/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 217219; 
BMF-Schreiben vom 23.10.2017, Az. IV C 8 - S 
2265-a/14/10005, Tz. 5 und Tz. 6

Für Vermieter

Einkünfteerzielungsabsicht bei Ferienwohnungen
| Verluste aus der Vermietung einer Ferienwohnung sind nur anzuerkennen, wenn 
eine Einkünfteerzielungsabsicht besteht. Zu dem Kriterium der „ortsüblichen Ver-
mietungszeit“ liefert die aktuelle Rechtsprechung neue Erkenntnisse. |

Bei dauerhafter Vermietung eines be-
bauten, Wohnzwecken dienenden 
Grundstücks ist auch bei dauerhaft er-
zielten Verlusten regelmäßig von einer 
Einkünfteerzielungsabsicht auszuge-
hen, ohne dass es einer zu erstellenden 
Überschussprognose (grundsätzlich für 
einen Zeitraum von 30 Jahren) bedarf.

Bei der Vermietung von Ferienwohnun-
gen sind weitere Punkte zu beherzigen: 
Eine Einkünfteerzielungsabsicht kann 
nur unterstellt werden, wenn die Ferien-
wohnung im ganzen Jahr – bis auf orts-
übliche Leerstandszeiten – an wech-
selnde Feriengäste vermietet und nicht 
für eine (zeitweise) Selbstnutzung vor-
gehalten wird. Ob der Steuerpflichtige 
von seinem Eigennutzungsrecht Ge-
brauch macht, ist insoweit unerheblich.

MERKE | Zudem darf die ortsübliche 
Vermietungszeit von Ferienwohnungen 
– ohne dass Vermietungshindernisse 
gegeben sind – nicht erheblich unter-
schritten werden. Die Unterschreitens-
grenze liegt bei mindestens 25 %.

Als Vergleichsmaßstab ist – so die An-
sicht des Finanzgerichts Mecklenburg-
Vorpommern – auf die ortsübliche Ver-
mietungszeit von Ferienwohnungen, 
nicht hingegen auf die ortsübliche Aus-
lastung der insgesamt angebotenen Bet-
ten/Schlafgelegenheiten (Hotels, Gast-
höfe, Pensionen, Ferienunterkünfte und 
sonstige Unterkünfte) abzustellen. Die 
Auslastungszahlen von Hotels sowie 
Gasthöfen sind mit denjenigen von Feri-
enwohnungen nicht vergleichbar.

Die hiergegen vom Finanzamt eingelegte 
Revision hat der Bundesfinanzhof nun 
als unbegründet zurückgewiesen. Her-
vorzuheben sind folgende Punkte: 

 • Zur Prüfung der Auslastung einer 
Ferienwohnung sind die individuel-
len Vermietungszeiten des jeweili-
gen Objekts an Feriengäste mit de-
nen zu vergleichen, die bezogen auf 
den gesamten Ort im Durchschnitt 
erzielt werden. Dabei ist „Ort“ nicht 
identisch mit dem Gebiet einer Ge-
meinde. Er kann (je nach Struktur 
des lokalen Ferienwohnungsmark-
tes) auch das Gebiet einer oder 
mehrerer (vergleichbarer) Gemein-
den oder aber auch nur Teile einer 
Gemeinde oder gar nur den Bereich 
eines Ferienkomplexes umfassen.

 • Das Finanzgericht kann auf Ver-
gleichsdaten eines Statistikamtes 
auch dann zurückgreifen, wenn 
diese Werte für den betreffenden 
Ort nicht allgemein veröffentlicht, 
sondern nur auf Nachfrage zu-
gänglich gemacht werden. 

 • Die Bettenauslastung kann Rück-
schlüsse auf die ortsübliche Ver-
mietungszeit zulassen.

 • Individuelle Vermietungszeiten 
einzelner anderer Vermieter von 
Ferienwohnungen im selben „Ort“ 
genügen nicht.

Quelle | BFH-Urteil vom 26.5.2020, Az. IX R 
33/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 217364; 
FG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 
23.10.2019, Az. 3 K 276/15

Für Unternehmer

Steuerbegünstigte Praxisveräußerung: Zugewinnung 
neuer Mandate in geringem Umfang unschädlich 

| Die Fortführung einer freiberuflichen Tätigkeit in geringem Umfang ist für eine 
steuerbegünstigte Praxisveräußerung unschädlich, wenn die darauf entfallenden 
Umsätze in den letzten drei Jahren weniger als 10 % der gesamten Einnahmen aus-
machten. Bisher bewertete die Finanzverwaltung die Hinzugewinnung neuer Man-
date/Patienten – auch ohne Überschreiten der 10 %-Grenze – in jedem Fall als 
schädlich. Erfreulich, dass sich die Verwaltung nun der anderslautenden Meinung 
des Bundesfinanzhofs (11.2.2020, Az. VIII B 131/19) gebeugt hat, wonach eine gering-
fügige Tätigkeit auch die Betreuung neuer Mandate umfassen kann (FinMin Sachsen-
Anhalt 14.5.2020, Az. 45-S 2242-85). |
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Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Neue Entwicklungen bei der Option 
zur Steuerpflicht bei Vermietungsumsätzen
| Die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken ist grundsätzlich umsatz-
steuerfrei. Doch die Optionsmöglichkeit zur Steuerpflicht und der daran anknüpfende 
Vorsteuerabzug bieten Gestaltungsmöglichkeiten. Das Finanzgericht Münster hat 
nun entschieden, dass eine Option nicht ausgeschlossen ist, wenn der Mieter die Ge-
genstände zunächst für steuerpflichtige Umsätze verwendet, aber zugleich beabsich-
tigt, sie in späteren Jahren nur noch für steuerfreie Ausgangsumsätze zu nutzen. |

Hintergrund

Unter die umsatzsteuerfreie Vermietung 
und Verpachtung von Grundstücken fällt 
sowohl die Vermietung von ganzen 
Grundstücken als auch von Grundstücks-
teilen, wie z. B. einzelnen Stockwerken, 
Wohnungen und einzelnen Räumen. Die 
Dauer des Vertragsverhältnisses ist 
ohne Bedeutung, sodass auch die kurz-
fristige Überlassung die Voraussetzun-
gen einer Vermietung erfüllt. 

Beachten Sie | Bei einer kurzfristigen 
Überlassung (bis zu sechs Monate) ist 
zu unterscheiden, ob es sich um eine 
Überlassung 

 • von Wohn- bzw. Schlafräumen zur 
Beherbergung von Fremden (steu-
erpflichtig, aber ermäßigter Steu-
ersatz) oder 

 • um Geschäftsräume (steuerfrei) 
handelt. 

Der Vermieter kann indes auf die Steuer-
freiheit nach § 9 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) verzichten, wenn der Mieter ein 
Unternehmer ist und für sein Unterneh-
men anmietet und der Mieter die ange-
mieteten Flächen ausschließlich vor-
steuerunschädlich verwendet oder zu 
verwenden beabsichtigt.

MERKE | „Ausschließlichkeit“ legt die 
Finanzverwaltung dahin gehend aus, 
dass bis zu 5 % Ausschlussumsätze 
unschädlich sind.

◼◼ Vereinfachter Sachverhalt

Im Streitfall vermietete die K seit 2014 
ein Grundstück an X. X erzielte in den 
Jahren 2014 bis 2016 auf diesem 
Grundstück ausschließlich steuer-
pflichtige Umsätze, begann jedoch be-
reits mit der Planung von steuerfreien 
(Grundstücks-)Umsätzen, die nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigen. In 
2017 führte X dann nur noch vorsteuer-
schädliche Umsätze aus. Das Finanz-
amt ließ eine Option nicht zu und be-
richtigte Vorsteuern. 

Zwar habe X in den Jahren 2014 bis 
2016 ausschließlich umsatzsteuer-
pflichtige Umsätze ausgeführt und die 
angemieteten Gegenstände sowie das 
Gebäude auch ausschließlich zur Aus-
führung dieser Umsätze verwendet. 
Es habe aber bereits seit 2015 die Ab-
sicht bestanden, in den Folgejahren 
mit der Veräußerung der Wohnungen 
der noch zu errichtenden Mehrfamili-
enhäuser steuerfreie Ausgangsum-
sätze auszuführen. Das Finanzgericht 
Münster sah das anders. 

Eine Auslegung dahin gehend, dass der 
Leistungsempfänger sowohl die Miet-
sache tatsächlich zur Ausübung vor-
steuerunschädlicher Ausgangsumsätze 
verwendet als auch die Absicht hegt, 
künftig keine vorsteuerschädlichen Um-
sätze auszuführen, findet weder im 
Wortlaut noch in der Systematik der Re-
gelung Halt. Die Verwendung des Wor-
tes „oder” lässt erkennen, dass es sich 
um Varianten und nicht um zwei Voraus-
setzungen handelt, die kumulativ vorlie-
gen müssen.

Beachten Sie | Das Finanzamt hat ge-
gen die vom Finanzgericht nicht zuge-
lassene Revision Nichtzulassungsbe-
schwerde eingelegt.

PRAXISTIPP | Nach einer Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs ist auch 
ein teilweiser Verzicht auf die Steuer-
befreiung möglich. Der Verzicht kann 
daher für einzelne Flächen eines Miet-
objekts wirksam sein, wenn diese Teil-
flächen eindeutig bestimmbar sind. 
Dies ist bei einer Abgrenzung nach 
baulichen Merkmalen (wie etwa nach 
den Räumen eines Mietobjekts) der 
Fall. Teilflächen innerhalb eines 
Raums (wie z. B. bei der Vermietung 
eines Büros) sind demgegenüber im 
Regelfall nicht hinreichend abgrenzbar.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 14.5.2020, Az. 
5 K 3624/19 U, NZB BFH Az. V B 27/20, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 217009; BFH-Urteil 
vom 24.4.2014, Az. V R 27/13

Für GmbH-Geschäftsführer

Der Jahresabschluss 
2019 ist bis Ende 2020 
offenzulegen

| Offenlegungspflichtige Gesellschaften 
(insbesondere AG, GmbH und GmbH & 
Co. KG) müssen ihre Jahresabschlüsse 
spätestens zwölf Monate nach Ablauf 
des betreffenden Geschäftsjahres beim 
Bundesanzeiger elektronisch einrei-
chen. Ist das Geschäftsjahr das Kalen-
derjahr, muss der Jahresabschluss für 
2019 somit bis zum 31.12.2020 einge-
reicht werden. |

Beachten Sie | Auch Gesellschaften, 
die aktuell keine Geschäftstätigkeit 
entfalten, sowie Gesellschaften in In-
solvenz oder Liquidation müssen offen-
legen.

Kommt das Unternehmen der Pflicht 
zur Offenlegung nicht rechtzeitig oder 
nicht vollständig nach, leitet das Bun-
desamt für Justiz ein Ordnungsgeldver-
fahren ein. Das Unternehmen wird auf-
gefordert, innerhalb einer sechswöchi-
gen Nachfrist den gesetzlichen Offenle-
gungspflichten nachzukommen. Gleich-
zeitig droht das Bundesamt ein Ord-
nungsgeld an (regelmäßig in Höhe von 
2.500 EUR). Sofern das Unternehmen 
der Aufforderung nicht entspricht, wird 
das Ordnungsgeld festgesetzt.

MERKE | Ordnungsgeldandrohungen 
und -festsetzungen können so lange 
wiederholt werden, bis die Veröffentli-
chung erfolgt ist. Die Ordnungsgelder 
werden dabei schrittweise erhöht.

Mit der Androhung werden den Betei-
ligten zugleich die Verfahrenskosten 
auferlegt. Diese entfallen nicht da-
durch, dass der Offenlegungspflicht in-
nerhalb der gesetzten Nachfrist nach-
gekommen wird.

PRAXISTIPP | Kleinstkapitalgesell-
schaften müssen nur ihre Bilanz (also 
keinen Anhang und keine Gewinn- und 
Verlustrechnung) einreichen. Zudem 
haben sie bei der Offenlegung ein 
Wahlrecht: Sie können ihre Publizi-
tätsverpflichtung durch Offenlegung 
oder dauerhafte Hinterlegung der Bi-
lanz erfüllen. Hinterlegte Bilanzen 
sind nicht unmittelbar zugänglich; auf 
Antrag werden diese kostenpflichtig 
an Dritte übermittelt.
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Für Unternehmer

15 Bundesländer gewähren erneuten Aufschub  
bei der Umstellung elektronischer Kassen

| Eigentlich müssen bestimmte elektronische Aufzeichnungssysteme (insbeson-
dere elektronische Kassensysteme und Registrierkassen) ab dem 1.1.2020 über 
eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) verfügen. Da eine flächen-
deckende Implementierung der TSE nicht bis Ende 2019 zu schaffen war, führte das 
Bundesfinanzministerium eine Nichtbeanstandungsregelung bis zum 30.9.2020 
ein, die nicht verlängert wurde. Daraufhin haben 15 Bundesländer nun eigene Härte-
fallregelungen geschaffen, um die Frist bis zum 31.3.2021 zu verlängern. |

Hintergrund

Bestimmte elektronische Aufzeich-
nungssysteme müssen grundsätzlich 
über eine TSE verfügen, die aus drei Be-
standteilen (Sicherheitsmodul, Spei-
chermedium und digitale Schnittstelle) 
besteht.

Bereits 2017 erfolgte durch die Kassen-
sicherungsverordnung (KassenSichV 
vom 26.9.2017, BGBl I 2017, S. 3515) eine 
Präzisierung: Hier wurde u. a. geregelt, 
welche elektronischen Aufzeichnungs-
systeme über eine TSE verfügen müs-
sen. Das sind: elektronische oder com-
putergestützte Kassensysteme oder 
Registrierkassen einschließlich Tablet-
basierter Kassensysteme oder Soft-
warelösungen (z. B. Barverkaufsmodule).

Beachten Sie | Nicht zu den elektroni-
schen Aufzeichnungssystemen gehören 
u. a.: elektronische Buchhaltungspro-
gramme, Waren- und Dienstleistungs-
automaten, Geldautomaten, Taxameter 
sowie Wegstreckenzähler.

Maßnahmen der Bundesländer

Mit einem Schreiben an die Wirtschafts-
verbände hatte das Bundesfinanzminis-
terium mitgeteilt, dass es keine Not-
wendigkeit sieht, die Nichtbeanstan-
dungsregelung über den 30.9.2020 hin-
aus zu verlängern. Als Folge haben die 
Bundesländer (Ausnahme: Bremen) 
beschlossen, unter bestimmten Vor-
aussetzungen einen Aufschub bis zum 
31.3.2021 zu gewähren. Gefordert wird 
u. a., dass das Unternehmen bis zum 
30.9.2020 (in einigen Bundesländern 
sogar bis zum 31.8.2020) die Umrüs-
tung bzw. den Einbau einer TSE bei ei-
nem Kassenhersteller oder Dienstleis-
ter beauftragt hat.

Beachten Sie | Eine Übersicht zu den 
Fristverlängerungen in den einzelnen 
Bundesländern finden Sie auf der 

Homepage des Steuerberaterverbands 
Bremen unter www.iww.de/s3929 
(Stand: 27.7.2020).

Reaktion des Bundesfinanz- 
ministeriums

Obwohl jetzt „alles geklärt schien“, hat 
das Bundesfinanzministerium ein neues 
Schreiben veröffentlicht, in dem es zu-
nächst darauf hinweist, dass die Nicht-
beanstandungsregelung nicht über den 
30.9.2020 hinaus verlängert wird. 

Zudem hat das Bundesfinanzministeri-
um auf die Geltung des Anwendungser-
lasses zu § 148 der Abgabenordnung 
(AO) „Bewilligung von Erleichterun-
gen“ hingewiesen: „Die Bewilligung von 
Erleichterungen kann sich nur auf steu-
errechtliche Buchführungs-, Aufzeich-
nungs- und Aufbewahrungspflichten 
erstrecken. § 148 AO lässt eine dauer-
hafte Befreiung von diesen Pflichten 
nicht zu. Persönliche Gründe, wie Alter 
und Krankheit des Steuerpflichtigen, 
rechtfertigen regelmäßig keine Erleich-
terungen ... Eine Bewilligung soll nur 
ausgesprochen werden, wenn der Steu-
erpflichtige sie beantragt.“

Beachten Sie | Das Schreiben endet 
mit dem Hinweis, dass von den oben 
genannten fachlichen Weisungen ab-
weichende Erlasse der Abstimmung 
zwischen dem Bundesministerium der 
Finanzen und den obersten Finanzbe-
hörden der Länder bedürfen.

Das Schreiben wurde vielfach kritisiert, 
da es, so z. B. die Ansicht des Steuerbera-
terverbands Thüringen, für Rechtsunsi-
cherheit sorgt. Inzwischen haben einige 
Bundesländer (z. B. Nordrhein-Westfa-
len) in eigenen Erlassen betont, dass ihre 
Verfügungen Bestand haben.

Quelle | BMF-Schreiben vom 18.8.2020, Az. IV 
A 4 - S 0319/20/10002 :003, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 217810; Steuerberaterverband Thü-
ringen e. V., Meldung vom 14.9.2020

Für alle Steuerpflichtigen

Unverhältnismäßig  
hohe Geschäftsführer-
vergütungen gefährden 
die Gemeinnützigkeit

| Gewährt eine gemeinnützige Körper-
schaft ihrem Geschäftsführer unverhält-
nismäßig hohe Tätigkeitsvergütungen, 
liegen sogenannte Mittelfehlverwen-
dungen vor, die zum Entzug ihrer Ge-
meinnützigkeit führen können. Dies hat 
der Bundesfinanzhof entschieden. |

Ob im Einzelfall unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen anzunehmen sind, ist 
durch einen Fremdvergleich zu ermit-
teln. Als Ausgangspunkt hierfür können 
allgemeine Gehaltsstrukturuntersu-
chungen für Wirtschaftsunternehmen 
herangezogen werden, ohne dass dabei 
ein „Abschlag“ für Geschäftsführer von 
gemeinnützigen Organisationen vorzu-
nehmen ist. 

Da sich der Bereich des Angemessenen 
auf eine Bandbreite erstreckt, sind nur 
diejenigen Bezüge als unangemessen zu 
bewerten, die den oberen Rand dieser 
Bandbreite um mehr als 20 % überstei-
gen. Liegt ein unangemessen hohes 
Geschäftsführergehalt vor, ist unter Be-
rücksichtigung des Verhältnismäßig-
keitsprinzips ein Entzug der Gemein-
nützigkeit allerdings erst dann gerecht-
fertigt, wenn es sich nicht lediglich um 
einen geringfügigen Verstoß gegen das 
Mittelverwendungsgebot handelt.

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte das Finanzamt einer 
gGmbH wegen unangemessen hoher 
Geschäftsführerbezüge die Gemein-
nützigkeit für die Jahre 2005 bis 2010 
versagt. Das Finanzgericht hatte die 
dagegen erhobene Klage abgewiesen, 
was der Bundesfinanzhof im Wesentli-
chen bestätigte. 

Die Revision war nur in Bezug auf die 
Jahre 2006 und 2007 erfolgreich, weil 
das Finanzgericht für 2006 nicht berück-
sichtigt hatte, dass die Angemessen-
heitsgrenze nur geringfügig (um rund 
3.000 EUR) überschritten war und es für 
2007 unterlassen hatte, bei der Ange-
messenheitsprüfung einen Sicherheits-
zuschlag anzusetzen.

Quelle | BFH-Urteil vom 12.3.2020, Az. V R 
5/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 217488; 
BFH, PM Nr. 35/20 vom 20.8.2020
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Für Unternehmer

Aufteilung von  
Pauschalpreisen in der 
Gastronomie und für 
Beherbergungsleistungen

| Die Abgabe von Speisen zum Verzehr 
an Ort und Stelle unterliegt grundsätz-
lich dem regulären Umsatzsteuersatz. 
Für nach dem 30.6.2020 und vor dem 
1.7.2021 erbrachte Restaurations- und 
Verpflegungsdienstleistungen (Getränke 
sind ausgenommen) erfolgte durch das 
Erste Corona-Steuerhilfegesetz eine 
Reduzierung auf den ermäßigten Steu-
ersatz (vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020: 
5 % und vom 1.1.2021 bis zum 30.6.2021: 
7 %). Zu der Frage, wie ein Gesamtpreis 
(vereinfachungsgemäß) aufgeteilt wer-
den kann, hat nun das Bundesfinanzmi-
nisterium Stellung bezogen. |

Für Restaurations- und Verpflegungs-
dienstleistungen ist es nicht zu bean-
standen, wenn zur Aufteilung des Ge-
samtkaufpreises von Kombiangeboten 
aus Speisen inklusive Getränken (z. B. 
Buffet, All-Inclusive-Angeboten) der 
auf die Getränke entfallende Entgeltan-
teil mit 30 % des Pauschalpreises ange-
setzt wird.

Beherbergungsleistungen

Zudem hat die Finanzverwaltung einen 
bereits bestehenden Aufteilungsschlüs-
sel für kurzfristige Beherbergungsleis-
tungen (ermäßigter Steuersatz) ange-
passt. Hier geht es um in einem Pau-
schalangebot enthaltene, dem umsatz-
steuerlichen Regelsteuersatz unterlie-
gende Leistungen (z. B. Frühstück und 
Saunanutzung). 

Diese Leistungen dürfen in der Rech-
nung zu einem Sammelposten (z. B. 
„Business-Package“, „Service-Pauschale“) 
zusammengefasst und in einem Betrag 
ausgewiesen werden. Bis dato hat es die 
Finanzverwaltung nicht beanstandet, 
wenn der auf diese Leistungen entfal-
lende Entgeltanteil mit 20 % des Pau-
schalpreises angesetzt wird. Dieser Satz 
wurde nun auf 15 % geändert.

Beachten Sie | Die Regelungen der 
Verwaltungsanweisung sind ab dem 
1.7.2020 bis zum 30.6.2021 anzuwenden.

Quelle | BMF-Schreiben vom 2.7.2020, Az. III 
C 2 - S 7030/20/10006 :006, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 217078

Für alle Steuerpflichtigen

In der Pipeline: Verdopplung der Behinderten-
Pauschbeträge ab 2021
| Mit dem „Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung 
weiterer steuerlicher Regelungen“ sollen die Behinderten-Pauschbeträge verdoppelt 
und die steuerlichen Nachweispflichten verschlankt werden. Der Entwurf (Bundestag 
und Bundesrat müssen noch zustimmen) enthält insbesondere folgende Aspekte: |

 • Verdopplung der Behinderten-
Pauschbeträge (inklusive Aktuali-
sierung der Systematik),

 • Einführung eines behinderungs-
bedingten Fahrtkosten-Pausch-
betrags,

 • Verzicht auf die zusätzlichen An-
spruchsvoraussetzungen zur Ge-
währung eines Behinderten-
Pauschbetrags bei einem Grad der 
Behinderung kleiner 50,

 • Pflege-Pauschbetrag unabhängig 
vom Kriterium „hilflos“,

 • Erhöhung des Pflege-Pauschbe-
trags bei der Pflege von Personen 
mit den Pflegegraden 4 und 5 sowie 
Einführung eines Pauschbetrags 
bei der Pflege von Personen mit den 
Pflegegraden 2 und 3.

Quelle | Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung 
der Behinderten-Pauschbeträge und zur An-
passung weiterer steuerlicher Regelungen, Re-
gierungsentwurf, BR-Drs. 432/20 vom 7.8.2020

Für alle Steuerpflichtigen

Grundfreibetrag, Kindergeld und -freibeträge  
sollen ab 2021 steigen

| Der Entwurf für ein „Zweites Familienentlastungsgesetz“ liegt vor (Bundestag und 
Bundesrat müssen noch zustimmen). Von der beabsichtigten Anhebung des Kinder-
gelds und der -freibeträge werden ab 2021 insbesondere Familien mit Kindern profi-
tieren. Zudem soll der Grundfreibetrag erhöht werden. |

Der Kinderfreibetrag soll ab 2021 von 
derzeit 5.172 EUR (2.586 EUR je Eltern-
teil) auf 5.460 EUR (2.730 EUR je Eltern-
teil) erhöht werden. Der Freibetrag für 
den Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf soll von 2.640 EUR 
(1.320 EUR je Elternteil) auf 2.928 EUR 
(1.464 EUR je Elternteil) steigen.

Das Kindergeld soll um 15 EUR je Kind 
und Monat erhöht werden. Dies bedeutet 
ab 2021: jeweils 219 EUR für das erste 
und zweite Kind, 225 EUR für das dritte 
Kind und 250 EUR für jedes weitere Kind.

Der Grundfreibetrag, bis zu dessen Höhe 
keine Einkommensteuer gezahlt werden 
muss, soll von 9.408 EUR auf 9.696 EUR 
(2021) und 9.984 EUR (2022) steigen. Der 
Unterhaltshöchstbetrag wird dann an 
diese Werte angepasst.

Beachten Sie | In einer Anhörung des 
Finanzausschusses am 28.9.2020 hielten 
einige Sachverständige die geplante Ent-
lastung von Familien für zu niedrig. Die 
weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.
Quelle | Zweites Familienentlastungsgesetz, Re-
gierungsentwurf, BT-Drs. 19/21988 vom 31.8.2020

Für Arbeitnehmer

Firmenwagen vom Arbeitgeber mit Eigenanteil:  
Kein Werbungskostenabzug für Familienheimfahrten

| Bei der Nutzung eines Firmenwagens für wöchentliche Familienheimfahrten bei 
einer doppelten Haushaltsführung unterbleibt sowohl der Ansatz eines geldwerten 
Vorteils als auch der Werbungskostenabzug. Ein Abzugsverbot soll nach Ansicht des 
Finanzgerichts Niedersachsen (8.7.2020, Az. 9 K 78/19) auch gelten, wenn dem Arbeit-
nehmer für die Firmenwagenüberlassung Kosten entstehen (im Streitfall: pauschale 
monatliche Zuzahlung zzgl. einer kilometerabhängigen Tankkostenzuzahlung). Da die 
Revision anhängig ist (Az. VI R 35/20), muss nun der Bundesfinanzhof entscheiden. |
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Für Vermieter

Sonderabschreibungen für den Mietwohnungsneubau: 
Anwendungsschreiben (endlich) veröffentlicht

| Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus vom 
4.8.2019 wurde mit § 7b Einkommensteuergesetz (EStG) eine Sonderabschreibung 
eingeführt. Diese soll für private Investoren ein Anreiz sein, Mietwohnungen im unte-
ren und mittleren Preissegment zu schaffen. Knapp ein Jahr nach der Gesetzesver-
kündung wurde nun ein 30 Seiten starkes Anwendungsschreiben veröffentlicht. Zu-
dem hat das Bundesfinanzministerium auf seiner Homepage ein Berechnungsschema 
zur Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils (Beihilfewert) sowie eine 
Checkliste zur Prüfung der Einhaltung der Voraussetzungen zur Verfügung gestellt. |

Allgemeine Voraussetzungen

Im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung einer neuen Mietwohnung und in 
den folgenden drei Jahren können ne-
ben der „normalen“ Abschreibung bis 
zu 5 % Sonderabschreibungen geltend 
gemacht werden. Insgesamt können 
damit in den ersten vier Jahren bis zu 
20 % zusätzlich zur regulären Abschrei-
bung abgeschrieben werden.

Beachten Sie | Im Fall der Anschaf-
fung gilt eine Wohnung nur dann als 
neu, wenn sie bis zum Ende des Jahres 
der Fertigstellung angeschafft wird.

Gefördert werden nur Baumaßnahmen 
aufgrund eines nach dem 31.8.2018 und 
vor dem 1.1.2022 gestellten Bauantrags 
oder – falls eine Baugenehmigung nicht 
erforderlich ist – einer in diesem Zeit-
raum getätigten Bauanzeige.

Sonderabschreibungen sind letztmalig 
in 2026 möglich. Ab 2027 sind Sonderab-
schreibungen auch dann nicht mehr zu-
lässig, wenn der Begünstigungszeit-
raum noch nicht abgelaufen ist.

Es existieren zwei Kappungsgrenzen:

 • Die Sonderabschreibung wird nur 
gewährt, wenn die Anschaffungs-/
Herstellungskosten 3.000 EUR pro 
qm Wohnfläche nicht übersteigen. 
Sind die Baukosten höher, führt dies 
zum Ausschluss der Förderung.

 • Steuerlich gefördert werden nur 
Kosten bis maximal 2.000 EUR pro 
qm Wohnfläche (= maximal förder-
fähige Bemessungsgrundlage).

Die Wohnung muss im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung und in den 
folgenden neun Jahren der entgeltli-
chen Überlassung zu Wohnzwecken 
dienen. Werden für die Gebäudeüberlas-
sung weniger als 66 % der ortsüblichen 

Marktmiete gezahlt, ist die Nutzungs-
überlassung nach der Gesetzesbegrün-
dung als unentgeltlich anzusehen.

PRAXISTIPP | Die Finanzverwaltung 
ist hier großzügiger und erlaubt eine 
Aufteilung: „Ist die Nutzungsüberlas-
sung gemäß § 21 Abs. 2 EStG in einen 
entgeltlichen und einen unentgeltli-
chen Teil aufzuteilen, so ist auch die 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG im 
gleichen Verhältnis aufzuteilen ...“ 
(Randziffer 33 des Schreibens). 

Werden die Voraussetzungen nicht er-
füllt, müssen die Sonderabschreibungen 
rückgängig gemacht werden – z. B., 
wenn die Baukostenobergrenze von 
3.000 EUR innerhalb der ersten drei Jahre 
nach Ablauf des Jahres der Anschaffung 
oder Herstellung der Wohnung durch 
nachträgliche Anschaffungs-/Herstel-
lungskosten überschritten wird.

Antworten liefert das Anwendungs-
schreiben auch zu der Frage, welche 
Objekte begünstigt sind und wann es 
sich um eine neue Wohnung handelt.

Beihilferechtliche Voraussetzungen

Die Sonderabschreibung wird nur ge-
währt, wenn der nach der De-minimis-
Verordnung maximal zulässige Beihilfe-
höchstbetrag von 200.000 EUR unter 
Einbeziehung des Beihilfewerts aus der 
Sonderabschreibung nicht überschritten 
wird (Einzelheiten enthält das Anwen-
dungsschreiben ab der Randziffer 89).

Zur Ermittlung des Beihilfewerts aus 
der Sonderabschreibung kann das vom 
Bundesfinanzministerium bereitge-
stellte Excel-Berechnungsschema ge-
nutzt werden.

Quelle | BMF-Schreiben vom 7.7.2020, Az. IV 
C 3 - S 2197/19/10009 :008, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 216898; Gesetzesbegründung: BT-
Drs. 19/4949 vom 12.10.2018

Für Arbeitgeber

Mindestlohn soll bis 2022 
in vier Stufen steigen

| Der gesetzliche Mindestlohn (derzeit 
9,35 EUR brutto je Zeitstunde) soll 
nach der Empfehlung der Mindest-
lohnkommission ab 2021 stufenweise 
erhöht werden. Die Bundesregierung 
muss die Erhöhung noch per Rechts-
verordnung umsetzen. |

Vorgesehen sind folgende Erhöhungen:

 • zum 1.1.2021:   9,50 EUR
 • zum 1.7.2021:   9,60 EUR
 • zum 1.1.2022:   9,82 EUR
 • zum 1.7.2022: 10,45 EUR

Quelle | Beschluss der Mindestlohnkommis-
sion nach § 9 MiLoG vom 30.6.2020, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 216533

Für alle Steuerpflichtigen

Provisionen können  
das Elterngeld erhöhen

| Als sonstige Bezüge im Lohnsteuer-
abzugsverfahren angemeldete Provisi-
onen können gleichwohl als laufender 
Arbeitslohn das Elterngeld erhöhen, 
wenn die Bindungswirkung der Anmel-
dung für die Beteiligten des Elterngeld-
verfahrens weggefallen ist. Dies hat das 
Bundessozialgericht entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Steuerfachwirtin erzielte vor der 
Geburt ihrer Tochter neben ihrem Ge-
halt jeden Monat eine Provision (500 bis 
600 EUR), die der Arbeitgeber als sons-
tigen Bezug eingestuft hatte. Deshalb 
berücksichtigte der Freistaat Bayern 
die Provisionen bei der Elterngeldbe-
messung nicht – zu Unrecht, wie das 
Bundessozialgericht nun befand.

Die in den arbeitsvertraglich vereinbar-
ten Lohnzahlungszeiträumen regelmä-
ßig und lückenlos gezahlten Provisionen 
sind laufender Arbeitslohn. Die anders-
lautende Lohnsteueranmeldung bindet 
die Beteiligten zwar grundsätzlich im 
Elterngeldverfahren. Dies gilt aber nicht, 
wenn die Regelungswirkung der Lohn-
steueranmeldung entfallen ist, weil sie 
(wie hier) wegen eines nachfolgenden 
Einkommensteuerbescheids überholt ist.

Quelle | BSG-Urteil vom 25.6.2020, Az. B 10 
EG 3/19 R, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 216517; 
BSG, PM Nr. 13 vom 25.6.2020
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Voller Betriebsausgabenabzug bei einer Notfallpraxis 
im Wohnhaus möglich

| Ist bei einem Behandlungsraum im privaten Wohnhaus eine private (Mit-)Nutzung 
wegen seiner Einrichtung und tatsächlichen Nutzung praktisch ausgeschlossen, 
liegt ein betriebsstättenähnlicher Raum nach einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs selbst dann vor, wenn die Patienten den Raum nur über den privaten Hausflur 
betreten können. Die Abzugsbeschränkungen für häusliche Arbeitszimmer gelten in 
diesen Fällen nicht. |

Hintergrund

Liegt ein häusliches oder ein außer-
häusliches Arbeitszimmer vor? Diese 
Frage ist ein Dauerbrenner im Einkom-
mensteuerrecht. Während es beim häus-
lichen Arbeitszimmer nach § 4 Abs. 5  
Nr. 6b Einkommensteuergesetz (EStG) 
Abzugsbeschränkungen gibt, sind die 
Kosten für ein außerhäusliches Arbeits-
zimmer oder eine (häusliche) Betriebs-
stätte in voller Höhe abzugsfähig. Auf 
den Tätigkeitsmittelpunkt oder einen 
weiteren Arbeitsplatz kommt es hier 
nicht an. 

Das häusliche Arbeitszimmer ist ein 
Raum, der in die häusliche Sphäre des 
Steuerpflichtigen eingebunden ist und 
vorwiegend der Erledigung gedankli-
cher, schriftlicher oder verwaltungs-
technischer Arbeiten dient. Der Nut-
zung entsprechend ist das häusliche 
Arbeitszimmer typischerweise mit Bü-
romöbeln eingerichtet, wobei der 
Schreibtisch regelmäßig das zentrale 
Möbelstück darstellt.

Die aktuelle Entscheidung

◼◼ Sachverhalt

Eine Augenärztin betrieb zusammen 
mit weiteren Ärzten eine Gemein-
schaftspraxis (GbR). Neben den Praxis-
räumen der GbR unterhielt sie im Kel-
ler ihres privaten Wohnhauses einen 
für die Behandlung von Patienten in 
Notfällen eingerichteten Raum (Instru-
mente, Liege, Medizinschrank etc.). 

Dieser Raum konnte nur durch den 
Hauseingang im Erdgeschoss und dem 
anschließenden privaten Hausflur er-
reicht werden. Eine gesonderte Zu-
gangsmöglichkeit bestand nicht. Der 
Hausflur führte im Übrigen zu den pri-
vaten Wohnräumen. Im Keller befan-
den sich neben dem Behandlungsraum 
weitere privat genutzte Räume (u. a. ein 
Hauswirtschaftsraum und ein Hei-
zungsraum).

Die geltend gemachten Aufwendun-
gen wurden vom Finanzamt nicht be-
rücksichtigt. Einspruch und Klage 
blieben ohne Erfolg. Für das Finanz-
gericht Münster handelte es sich nicht 
um einen betriebsstättenähnlichen 
Raum, da dieser nicht leicht zugäng-
lich war. Folglich würden die Aufwen-
dungen den Abzugsbeschränkungen 
nach § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG unterlie-
gen. In der Revision war die Augenärz-
tin dann aber erfolgreich.  

Ob ein mit Wohnräumen des Arztes in 
räumlichem Zusammenhang stehen-
der, zur Notfallbehandlung von Patien-
ten genutzter Raum als betriebsstät-
tenähnlicher Raum anzusehen ist, 
muss im Einzelfall festgestellt werden. 
Dabei ist sowohl die Ausstattung des 
Raums als auch die leichte Zugänglich-
keit für Dritte bedeutend.

Im Streitfall war der Raum als Behand-
lungsraum eingerichtet und wurde als 
solcher von der Augenärztin genutzt. 
Wegen dieser tatsächlichen Gegeben-
heiten konnte eine private (Mit-)Nut-
zung des Raums praktisch ausge-
schlossen werden. Angesichts der Aus-
stattung des Raums und der tatsächli-
chen beruflichen Nutzung fiel die 
räumliche Verbindung zu den privat 
genutzten Räumen nicht entscheidend 
ins Gewicht. 

MERKE | Darin liegt der maßgebli-
che Unterschied zu jenen Entschei-
dungen, in denen der Bundesfinanzhof 
ausgeführt hat, dass es an einer leich-
ten Zugänglichkeit der Notfallpraxis 
fehlt, wenn der Patient auf dem Weg in 
den Behandlungsraum erst einen Flur 
durchqueren muss, der dem Privatbe-
reich unterliegt. Denn in diesen Fällen 
war eine private (Mit-)Nutzung nicht 
bereits wegen der konkreten Ausstat-
tung des Raums und dessen tatsächli-
cher Nutzung zur Behandlung von Pa-
tienten auszuschließen. 

Quelle | BFH-Urteil vom 29.1.2020, Az. VIII R 
11/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 216749

Für Unternehmer

Bundesfinanzhof lässt 
Vorsteuerabzug für  
die Renovierung eines 
Home-Office teilweise zu
| Vermietet ein Arbeitnehmer eine Ein-
liegerwohnung als Home-Office an sei-
nen Arbeitgeber für dessen unterneh-
merische Zwecke, kann er grundsätzlich 
die ihm für Renovierungsaufwendungen 
in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als 
Vorsteuer steuermindernd geltend ma-
chen. Ausgeschlossen sind nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs je-
doch die Aufwendungen für ein mit 
 Dusche und Badewanne ausgestattetes 
Badezimmer. |

◼◼ Sachverhalt

Eheleute vermieteten eine Einlieger-
wohnung mit Büro, Besprechungs-
raum, Küche und Bad/WC als Home-
Office des Ehemanns umsatzsteuer-
pflichtig an dessen Arbeitgeber. Die für 
eine Renovierung in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer machten sie als Vor-
steuer geltend. Die Aufwendungen für 
das Badezimmer ordnete das Finanz-
amt indes dem privaten Bereich zu und 
erkannte die hierauf entfallenden Vor-
steuerbeträge nicht an. Das Finanzge-
richt Köln gab der hiergegen gerichte-
ten Klage nur insoweit statt, als es um 
die Aufwendungen für die Sanitärein-
richtung (insbesondere Toilette und 
Waschbecken) ging. In der Revision be-
gehrten die Eheleute dann einen wei-
tergehenden Vorsteuerabzug, den der 
Bundesfinanzhof jedoch ablehnte.

Aufwendungen zur Renovierung eines 
an den Arbeitgeber vermieteten Home-
Office berechtigen grundsätzlich zum 
Vorsteuerabzug, soweit es beruflich ge-
nutzt wird. Bei einer Bürotätigkeit kann 
sich die berufliche Nutzung auch auf ei-
nen Sanitärraum erstrecken, nicht je-
doch auf ein mit Dusche und Badewanne 
ausgestattetes Badezimmer.

Quelle | BFH-Urteil vom 7.5.2020, Az. V R 1/18, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 217134; BFH, PM 
Nr. 30/20 vom 30.7.2020


